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Der neue Schweizerische Republikaner.

Deinftag, den 8 September 1801. Sechstes Quartal. Den Fructidor IX.

Ca nto n al-Or g a nisatio n sentw n r fe
so wie dieselben von den Cantonstagsat-
zungen angenommen und der Regierung^
eingesandt worden.

(In vollständigem Auszüge.)

X.

Canton R h â t e n.

(Angenommen von der Cantonstagsatzung in Chur
am ten August ,goi.)

- Eint Heilung. Der Canton wird in n Di.
strikte und in Gemeinden eingetheilt. Jene sind :Plessur,
untere Landq>iart, obere Landquart, Inn, Bernina,
Abbula, Heinzenbcrg, Hincerrhein, Muesa, Rhein-
quellen, Glcnner.

Canlonsrath. Jeder Distrikt sendet je auf
5<Z0 Activbürger ein Mitglich in de» Cantonsrarh.
Die Wahl geschieht durch die Wahlmänner der Gemein,
den die je auf ioo Bürger einen Wahlmann wählen.

Der Canlonsrath versammelt sich im Merz und im
Herbstmonat, jedesmal sur io Tage. Ausserordentlich

kann er nur auf Verlangen der Centralrcgierung durch

die Cantonsoerwaliung zusamenberussen werden. Seine
Glieder beziehen 4 Fr. Sizmigsgeld, u.7 btz. 5 rp. für jede

Reifestunde. (Ausbleibende Glieder zahlen täglich 4 Fr.
Busse; Gottes Gewalt vorbehalten). Der Rath wird
jährlich zur Hälfte erneuert; ein austrtteudes Mitglied
kann nur nach Verguß eines Jahres wieder gewählt

werden. Um wählbar zu seyn, muß man helvetischer

Bürger, zc> Jahre alt seyn, einen unabhängigen Beruf
und ein Vermögen von 4^00 Fr. besitzen. Nach 5

Iahren kann keiner in den Canlonsrath gewählt wer,
den, der nicht zuvor ein Gemcind > oder Distriktsamt
bekleidet hat, Cantons - Distriktsstatthaltcr oder Einneh
mer gewesen ist; wer bisanhin Gemein - oder Hochge-

richts. Aemter bàidct hat, ist wie derjenige anzusehen,

der in den ersten fünf Jahren erstere Aemter beklef.
den wird.

Der Canlonsrath entscheidet über Annahme oder
Verwerfung der vom Senat herkommenden Gcsezvor,
schläge, entweder indem er während sein e r S » t,
jungen in Pleno darüber berathschlagt und »ach
der Mehrheit abschließt; oder während seiner Verta.
gung, indem die Cantonsverwalinng gehalten ist, ei«

nem jeden Mitglied den Gesetzesvorschlag nebst ihrem
eigenen Tutachten darüber zuzusenden, wo ein jedes-

Mitglied die Obliegenheit auf sich hat, seine Menmng
zur Annahme oder Verwerfung in zu bestimmender

Zeit der Cantonsverwaltung einzusenden, die dieft Mci.
nungen claßificirt, und das Resultat nach der Mehrheit
dem helvetischen Senate Übermacht. — Er bestimmt
die Art, nach welcher die Vertheilung, vcr Stunwa','»
gaben vorgenommen, und t'ic>e erhoben werden sol.

lcn. — Er bestimmt die Bedürfnisse der Cantonalver»

waltnng und weiset die Quellen an, woraus selbige

von einer Versammlung des Cantonsraths zur andern
bestritten werden solle». Er untersucht die Rechnungen
der CantonsverwàNg und ihre Verwaltung sowohl
des Kantonal - als Natisnaleigenthums. Er genehmigt
oder verwirft die Vorschläge der Kantonalverwaltnng
über die nöthigen Verordnungen und Gesetze desjenigen

Theils der öffentlichen Polizey, der den Kantonalbe.
Horden überlassen ist. Er behandelt allfällige Klagen

gegen den helvetischen Senat, und Anträge zu ausser»

ordentlichen Zusammenberufungen helvetischer Tagsat»

zungen. Er erwählt die Kantonsverwaltung und die

Mitglieder zur helvetischen Tagsatzuug. Diese Wahlen
sollen jederzeit zum Driltheil auf Bürger fallen, die

nicht Mitglieder des Wahlcorps sind die übrigen zwey

Drittheile (nach annäherndem Verhältniß wo es nöthig
sehn wird) können frey gewählt werden in oder ausser

demselben.

Um in die helvetische Tagsatzunz wählbar zu seyn?



— 5Z4 —

muH man helvetischer Bürger seyn einen unabhän-

glgen Berns und ein Eigenthum m Helvetica besitzen,

zo Jahre alt seyn, und >2000 Fr. Vermögen haben.

Nach 5 Jahren muß man überdieß Mitglied einer

Ccntraldehörde, des Cantvnsraths oder der Cantons»

Verwaltung, Canlonö- öder Distriktssiatihalter gcwe-

M oder noch seyn, oder andere Distriktsämter beklei-

det haben. — Der Cantonsralh hat das Suspensions,

und ciMveilige Ersetzungsrecht gegen die Cantonsver-

waltung und gegen untergeordnete VerwgltungSbe-

Horden.

C«nton s ve rw altu ng. Sie ist zur Vollzie»

himg der Auftrage der Ccntralregieruug an den Can-

ton und der Beschlüsse des Cantvnsraths aufgestellt.

Sie besteht aus 5 Gliedern, die jährlich zum dritten

Theil erneuert werden. Die austretenden Glieder kön>

um nicht sogleich wieder gewählt werden. Verwandle

im dritten Grad und nässer, können nicht neben

einander sitzen; eben so wenig darf mehr als ein Mit-
glied aus dem gleichen Disir. in der Cantonsvcrwaltung

seyn. Der Gehalt der Mitglieder ist yc>c> Fr. Jedes

Mitglied hat einen Suppleanten für Krankheitsfälle,
längere Abwesenheit u. f. w. Um wählbar zu seyn,

muß man helvetischer Bürger und ;c> Jahre all seyn,

»inen unabhängigen Beruf untrem Eigenthum in Hcl.
peticn und ein Vermögen von 4000 Fr. besitzen. Nach

Jahren muß man annoch eine Centtalstelle der Rc-

publik bekleidet haben, im Cantonsrath gesessen, Can-

tonsrath oder Distriktsstatthaller gewesen oder noch seyn.

Die Eaütonsverwaltung führt die Corresponde»; mit
den Centraldehörden der Republik, und diejenige mit
den Gemeinds - und Distrikrsbchörden. Sie ist mit dem

Rechnungswesen sämtlicher Cantoualanlagen und Do.
mainen und ckit der Führung der Cantonscasse beladen.

Sie legt dem Cantonsrath jährlich Rechnung ab. Sie
schlägt dem Cantonsrath -Gesetze und Verordnungen
über den Theil der Zuchtpolizey vor/welcher den Can,

tonalgewàiten überlassen ist, und besorgt die Vollzie.
hung der dießfälligen Beschlüsse. Sie hat die obere

Aufsicht über Brücken - und Straßenbau, und verfügt
die Ausbesserung derselben. Sie besorgt die Medicinal.
Polizey, und schlägt die allgemeinen Verordnungen
über diese Gegenstände dem Cantonsrath vor.

Distriktskammer. Sie besteht aus 4 durch
die Wahlmänner des Distrikts gewählten Mitgliedern,
und einem Distriktseinnehmer, dm die Cantonsver-
wa'tnng wählt, unh der in dir Distriktskammer den

Vorsitz hat. Um in die Kamm« wählbar zu seyn,,

muß mau 26 Jahr alt, hessischer Bürger stpn, einen
unabhängigen Beruf und 4°°° Fr. Vermögen, nach

Jahren auch überdem ein Gcm-indsamt bekleidet
haben,. Die Kammer wird jährlich zur Hälfte neu ge»

wählt; die austretendcn Glieder können wieder gewählt
werden. Sie kömt im Februar und August jedes Jahres
zusammen; ihr« Sitzungen daurcn höchstens z Tage»
Die Mitglieder beziehen ein Sitzungsgeld von 2 Fr.

Die Distriktskammer sammelt bey jeder Zusammen«
knnft die Localbeschwerden der Gemeinen ihres Distrikt?
über die Abgaben und deren Bcziehungsart, die Kla.
gen über das Betragen her untergeordneten Einzieher;
sie prüft solche und Übermacht sie mit ihrem eigenen
Gutachten und Bemerkungen an oie Cantonsverwal-
tuvg zu Handen des Cantonsrathcs. — Sie Übermacht
der Cantonsverwalttmg zu Handen des Raths ihre eignen
Vorschläge über die öffentlichen Abgaben, schlägt an-
dere vom nemlichen Ertrag vor, und unterrichtet sie

von den Hindernissen und Schwierigkeiten die obwalten
möchten, die beschlossenen Auflagen zu erheben, indem
sie die Mittel anzeigr, solche auszuweichen. In keinem
Fall aber kann sie die Erhebung der Auflagen, die durch
die Centtalgewalt oder den Cantonsralh genehmiget
worden sind, verhindern, verschieben oder aufhalten.

Die Distriktskammer verfertigt ein genaues Verzeich-,
niß der Pfnrrcyei, jedes Distrikts, ihrer Besoldungen,
der Schulanstalten, Schullehrer und. ihrer Besoldun,
gen, sie schlägt wo es thunlich und nöthig erfunden
wird, die Vereinigung mehrerer Gemeinen zu einer
Pfarrey, Verbesserung der Schulanstalten / und Erhö,
hung der Lchrerbesoldungen nach den Loca'hilssguellen
berechnet, vor, immer aber nach den kirchlichen Ein-
richtungen der verschiedenen Glaubensbekenntnisse ; diese

Vorschläge werden sowohl an die betreffenden Gemein-
den erlassen, deren Einwilligung unentbehrlich ist, als
auch der Cantonsvcrwaltung einbefördert. — Die freye
Collatur der Pfründen ist den Gemeinden feyerlichst
vorbehalten. — Sie benachrichtigt die Cantonsverwal-
tung zu Handen des Raths über diejenigen Arien von
Eingriffen in das Eigenthum der Bürger, die unter
die Zuchtpolizey gehören, über die geineinschädlichen

Localgewohnhciten und die Vorbauungsmittel derselben,

mit einem Wort, über alle Gegenstände der niedern,
und Zuchtpolizey, die der freyen Benutzung und Si-
Herstellung des Eigenthums, den Erwerbsmitteln der

Bürger und den guten Sitten schädlich sind, damit
durch die oberen Behörden des Cantons Abhilft ge»

troffen werde. — Der Dist rikts e i-n n chômer-



bleibt an sinner Stelle» bis er von der Cantonsver-
waltung aogeruffen wird; keine andere Verwaltungs-
stelle ist n:it seinem Amt verträglich. Er beucht zwey
vom Hundert der erhabnen Summen als Entschäd-
Nisse.

G e m ein d cr a th. Er besteht aus z bis i r Glie-
.der». (Den Theilhabern der Genieindgüter steht essrcy,
die Vcrmaiiung derselben entweder dem Gemeinderath
zu überlassen oder eine andere Behörde unter der Be-
nenuniig von Gemeindskammer aufzustellen). Sie wer-
den von der Versammlung aller Activbüigcr der Ee-
mcinde gewählt, die auch ihre Entschädnisse bcstimnit;
fie bleiben ; Jahre im Amt und werden lheilweise er-
neuert. Der Gemeinderath hat die Verrichtungen auf
fich» die das Gesetz vom 15. Hornung den Munizipali.
täten anweist. Er hat die seine Gemeinde allfällig
trcff nde Grundsteuer unter die Eigenthümer der liegen,
den Güter nach .dem festgesezten Maßstab zu vertheilen
und die Zahlung zu erheben. Er besorgt den Einzug
der indirekten Abgabe».

Die Tagsatzung hat nach vollendeter Eantonàga.
nisation, über zw»y Gegenstände ihren Wunsch an die

Regierung eingesandt:
1) Für die Wiedervereinigung des Veltlins, Eleven

und Worms:
2) Daß der Distrikt Moesa beym Canton Rhätim

bleiben mochte, als welches der eiiihellige Wunsch der
dortigen Einwohner sey.

Gesetzgebender Rath, io. August.
(Fortsetzung.)

(Beschluß des Berichts der Petitionencommißion über

nachfolgende Gegenstände:

;. Eine Bittschrift der zukünftigen Erben des Jean
Cottie< von Rougemvnt C. Leman, welcher durch eine

Schenkung bey Lebzeiten fein Vermögen gegen eine

Pension abgelrettcn har, wofür fie aber die'Handände.
rund erst nach seinem Tode zu bezahlen wünschten,

wird an die Vollziehung gewiesen.

4. Eine Bittschrift des B- Franz Weiß von Prag
ans Böhmen, Hurmacher zu Orbe C. Leman, wegen

Bewilligung der Naturalisation, um sich ein Ortsbür-
gerrecht in Heivetien erwerben zn können, wird an

die Vollziehung gewiesen.

Am n. August war keine Sitzung.

Zf ->

Gesetzgebender Rath, 12. August.
Präsident: Gmür.

Folgende Gntachlen der Constitutions,Comulißjou
werten in P.'ralhuiig genommen:

Gutachten der Mehrheit.
B, G- Ihre Comißion, die beauftragt ist. diàrgam-

Gesetze der Coiistiftition zu entwerfen, hat die Bittschrift
der Landsgemeinden des Bezirks Bern und die dahin sich'
beziehende Botschaft des Voll;. Raths von: 4- d. genau
untersucht und geprüft. Ihnen B. G. ist die Veran-
lassung und die Bittschrift selbst bekannt, und wir wollen
Sie nur summarisch an den'Hauptgegenstand erinnern.

Die Gemeindsdeputirten von Bollingen, Vcchmgen,
Muri, Bumpütz und Stattlen beklagen sich, daß sie
durch die unerwartete Protestation und AuStrekten ihrer:
Bczirksdevutirlm, an der Cantonaltagsatzung nicht m.hv
reprasentirt seyen, und verlangen im Verhältnis ihrer/
Bevölkerung an genannte CaiitonSlagsatzung Deputirie
zu schicken.

Die Commission fühlt die fatale Lage einer so be:
trächllichen Volksmenge, die sich in ihrem kostbarstes
politischen Rechte auf eine so ausserordentliche Art ver,
kürzet sieht.

Die Mehrheit der Commißion erkannte die Gerecht
t-gkeit ihrer Klagen, und es ist nur zu bedauern, daß
sie Ihnen anratheu muß, tu dieß Begehre» nicht ein.
zutretten.

Das Gesetz und die Organisation der Republik er.
kennt bey den Cantonstagsatzungen nur Bezirksdeputirle»
und es wäre gerade wider den Sinn und Geist dieser

Gesetze, wenn man einigen Gemeinden eines Bezirks!
erlauben wollte, sich in Unterabtheilungen zu versa,n.-
mein und Gemeindsbezirksdcputirte an die Cankonstag-
fatzung zu wählen; die leztere würde ja mit Rèchd
gegen ihre Wahl prottstiren.

Die in der Bittschrift enthaltene Klage, dass die

Landgemeindsdeputirten gegen jene der- Stadt Berw
immer die Minorität ausmachten ist und kann keim
Grund seyn, so lange man nicht von dem Hauptgrund-
satze, daß die Minorität sich der Majorität unterziehen
muß, abweichen will.

Dem Uebel auf eine gesetzliche Art abzuhelfen, würde
kein anderes Mittel übrig bleiben, als die sämtlichen:
Bezirksdeputirten wieder zu versammeln und die Wah--
len an die Cantonstagsatzung erneuern zu lassen.

Aber, auch da zeigen sich' große SchwieriMtttt Zz
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